
daß die disziplinarbefugten Leiter 
die gesetzlich zulässigen und im 
Einzelfall auch notwendigen Erzie
hungsmaßnahmen, wie Ausspra
chen, erzieherisches Verfahren vor 
der Konfliktkommission, Ausspruch 
eines Verweises bzw. strengen Ver
weises und die fristlose Entlassung, 
nidit oder nicht genügend nutzten. ,
2. Fehlschichten wurden durch An
rechnung auf den gesetzlich zu
stehenden Urlaub ausgeglichen und 
damit verschleiert.
3. Statt Erziehungsmaßnahmen an
zuwenden, wurde das Arbeitsrechts
verhältnis durch Aufhebungsvertrag 
aufgelöst. Dadurch wurde die-nega- 
tive Einstellung der Täter zur Ar
beit während der Betriebszugehö
rigkeit gegenüber dem nachfolgen
den Betrieb verschwiegen und die
sem die Möglichkeit genommen, be
reits mit der Neueinstellung den 
kollektiven Erziehungsprozeß zu or
ganisieren. Außerdem wurde in den 
überprüften Fällen der Aufhebungs
vertrag mißbräuchlich angewendet.
4. Ein vom Arzt geforderter Ar
beitsplatzwechsel wurde bei diesen 
Bürgern zum Anlaß genommen, das 
Arbeitsrechtsverhältnis durch Auf
hebungsvertrag zu beenden. Die Be
triebe sind jedoch verpflichtet, mit 
dem Werktätigen eine andere, sei
nen Fähigkeiten und der gesund
heitlichen Eignung entsprechende 
Arbeit zu vereinbaren oder, falls 
das nicht möglich ist, ihm bei der 
Beschaffung eines anderen Arbeits
platzes behilflich zu sein.
5. Waren Erziehungsmaßnahmen 
ohne Erfolg, so wurden die zustän
digen örtlichen Organe der Staats
macht nicht informiert und demzu
folge auch keine Empfehlungen für 
die weitere Erziehung unterbreitet. 
Gerade diese Hinweise sind aber 
die Grundlage für den 'Abschluß 
entsprechender Vereinbarungen im 
Sinne des § 2 der VO über die Auf
gaben der örtlichen Räte' und der 
Betriebe bei der Erziehung krimi
nell gefährdeter Bürger vom 15. Au
gust 1968 (GBl. II S. 75).

Die Strafprozeßordnung gestattet 
dem Geschädigten, sich zur Geltend
machung seiner Ersatzansprüche ei
nes Rechtsanwalts zu bedienen (§ 17 
Abs. 2 Satz 3 StPO) ] sie bestimmt 
auch, daß ihm gegen den Schädiger 
ein Anspruch auf Ersatz seiner An
waltskosten zusteht (§ 363 Abs. 1 in 
Verb, mit § 362 Abs. 2 StPO).
Bei einzelnen Gerichten gibt es Un
klarheiten, nach welchen Bestim
mungen und in welchem Umfang 
dem Prozeßvertreter des Geschädig
ten Rechtsanwaltsgebühren entstan
den sind. Verschiedentlich wird auch 
das Argument vorgetragen, es sei 
unbillig, daß der Verteidiger des 
Angeklagten, obwohl er mehr lei
sten müsse, hinsichtlich seiner Ko- 
stenförderungeÄ ungünstiger gestellt

6. Vor Abschluß von Aufhebungs
verträgen wird die Stellungnahme 
der zuständigen betrieblichen Ge
werkschaftsleitung nicht eingeholt.
Überhaupt konnte festgestellt wer
den, daß die Gewerkschaftsleitungen 
in den Betrieben nicht konsequent 
ihr Mitwirkungsrecht verwirklichen 
und nur ungenügend Einfluß darauf 
nehmen, der leichtfertigen Auflö
sung von Arbeitsrechtsverhältnissen 
vorzubeugen.
Darüber hinaus ergeben die Unter
suchungen, daß die örtlichen Or
gane der Staatsmacht in geeigneten 
Fällen keine Erziehungsvereinba
rungen abschlossen, so daß eingelei
tete Ermittlungsverfahren zum Teil 
eingestellt werden mußten.
Auf die in den einzelnen Verfahren 
festgestellten Gesetzes Verletzungen 
wurde mittels der staatsanwalt- 
schaftlichen Gesetzlichkeitsaufsicht 
(§§36 ff. StAG und §§18, 19 StPO) 
eingewirkt.
Die zuständigen betrieblichen Ge
werkschaftsleitungen wurden auf 
ihre sich aus den Beschlüssen des 
FDGB-Bundesvorstandes ergebende 
Verantwortung hingewiesen.
Ein Durchschlag der an Betriebs
direktoren gerichteten Proteste bzw. 
Hinweise wurde dem übergeordne
ten Organ zur Kenntnisnahme 
übersandt. Dabei wurde gleichzeitig 
der Vorschlag unterbreitet, die Ver
wirklichung sowohl der Grundsätze 
des sozialistischen Arbeitsrechts als 
auch der Aufgaben, die sich aus der 
Verantwortung der staatlichen und 
gesellschaftlichen Organe für die 
Verhütung von Straftaten ergeben, 
in die Rechenschaftspflicht gegen
über dem Generaldirektor einzube
ziehen. Den übergeordneten gewerk
schaftlichen Leitungen wurden eben
falls entsprechende Vorschläge un
terbreitet.
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sei als der Anwalt des Geschädig
ten. Dazu ist auf folgendes hinzu
weisen :
Die Gebührenordnung für Rechts
anwälte (RAGebO) ist auf Grund 
von Durchschnittserfahrungen nach 
dem Prinzip der Pauschgebühren 
aufgebaut, die nach äußeren Merk
malen festgesetzt sind. Das hat zur 
Folge, daß gelegentlich für eine in
tensive Arbeit eine verhältnismäßig 
niedrige oder für eine nidit sehr 
erhebliche Bemühung eine verhält
nismäßig hohe Gesamtgebühr fest
zusetzen ist. Es ist daher nicht aus
schlaggebend, daß im Einzelfall der 
Rechtsanwalt des Geschädigten eine 
höhere Gebühr verlangen kann als 
der Verteidiger des Angeklagten. 
Hinsichtlich des Verhältnisses von

Rechtsanwaltsgebühren für straf- 
rechtlidie und zivilrechtliche Tätig
keit ist zu beachten, daß für die 
ersteren der Streitwert, für die 
letzteren die Anzahl der Verhand
lungstage bestimmend ist.
Weder die RAGebO noch die StPO 
enthalten ausdrückliche Gebühren
vorschriften für den im Strafver
fahren mitwirkenden Rechtsanwalt 
des Geschädigten. Das dürfte damit 
Zusammenhängen, daß nach der 
StPO von 1952 die Vertretung des 
Geschädigten durch einen Rechts
anwalt im sog. zivilrechtlichen An
schlußverfahren zunächst als un
zulässig angesehen wurde. Bei der 
andersartigen Regelung in der jet
zigen StPO ist von folgendem aus
zugehen :
Da die Tätigkeit des Rechtsanwalts 
des Geschädigten als rein zivil- 
rechtliche gedacht ist — wenn er 
auch u. U. tatsächlich auf die straf
rechtliche Verurteilung einwirken 
kann —, stehen ihm nicht die Ge
bühren eines Strafverteidigers, son
dern die eines Prozeßbevollmächtig
ten im Zivilprozeß zu.
In jedem Falle muß er die Prozeß
gebühr erhalten. Sie gilt seine all
gemeine Tätigkeit ab einschließlich 
des Aktenstudiums, und etwaiger 
Erklärungen im Ermittlungsverfah
ren oder im Stadium der Eröffnung 
des Verfahrens. Dem Rechtsanwalt 
steht aber auch die Beweisgebühr 
zu, wenn er an der Hauptverhand
lung im Beweiserhebungsstadium 
teilnimmt; denn er kann Beweisan
träge stellen und Fragen an Zeu
gen, Sachverständige und Ange
klagte richten. Unterläßt er das 
schuldhaft, kann er sich sogar 
schadenersatzpflichtig machen, falls 
er hierdurch eine zu niedrige Fest
stellung des Schadens verursacht 
und infolgedessen der Schadener
satz zu gering bemessen wird.
Dagegen steht dem Rechtsanwalt 
keine Verhandlungsgebühr zu. Die 
Hauptverhandlung im Strafverfah
ren ist keine mündliche Verhand
lung i. S. der §§128 bis 165 ZPO. 
Ihr Gegenstand wird prinzipiell 
nicht durch in ihr gestellte Anträge 
eingegrenzt. Die für die mündliche 
Verhandlung im Zivilprozeß uner
läßliche Antragstellung (§ 137 ZPO) 
ist für die Hauptverhandlung im 
Strafprozeß verfahrensrechtlich 
überhaupt nicht von Bedeutung. Für 
die Durchsetzung des Schadenersatz
anspruchs des Geschädigten reicht 
der bis zur Eröffnung des Haupt
verfahrens gestellte schriftliche An
trag aus. Über diesen ist auch dann 
zu entscheiden, wenn der Geschä
digte an der Hauptverhandlung 
überhaupt nicht — auch nicht durch 
einen Vertreter — teilnimmt.
Dem Rechtsanwalt des Geschädigten 
stehen demnach die Prozeß- und 
die Beweisgebühr zu, also, da die 
Beweisgebühr nur eine halbe Ge
bühr beträgt, insgesamt eineinhalb 
Gebühren.
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Zu den Gebühren des Rechtsanwalts,
der den Geschädigten im Strafverfahren vertritt
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